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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Winfried Nachtwei, Brigitte Pothmer,
Alexander Bonde, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
– Drucksache 16/6216 –

Reservistinnen und Reservisten in Auslandseinsätzen der Bundeswehr

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Aufgaben der Bundeswehr haben sich mit dem Ende der Ost-West-
Bedrohung grundlegend gewandelt. Derzeit sind etwa 7 550 Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr in multilateralen Einsätzen zur Friedensstabilisie-
rung und Gewalteindämmung im Rahmen des Vereinte Nationen (VN)-Sys-
tems auf dem Balkan, in Afghanistan, im Sudan, Georgien oder im Rahmen
von United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) an der libanesischen
Küste eingesetzt. In fast jedem Einsatzkontingent befinden sich auch Reservis-
tinnen und Reservisten, die freiwillig als Wehrübende/Übende in Auslands-
einsätzen der Bundeswehr ihren Dienst versehen. Personen mit besonderen
zivilberuflichen Kenntnissen und Fähigkeiten, die in der aktiven Truppe nicht
ausreichend oder kaum vorhanden sind, wie beispielsweise Agraringenieure/
Agraringenieurinnen, werden von der Bundeswehr gezielt als Wehrübende für
einen Auslandseinsatz gesucht (Bundestagsdrucksache 16/5867 und http://
www.n-tv.de/710477.html).

Bei der Suche nach qualifiziertem Personal für Auslandseinsätze spricht die
Bundeswehr dabei auch arbeitsuchende ehemalige Soldatinnen und Soldaten
an. In einer Stellenausschreibung der Wehrbereichsverwaltung Nord an das
JobCenter Region Hannover werden unter dem Titel „Die Chance! Wehrübun-
gen für Facharbeiter/Facharbeiterinnen“ neben Klimatechniker/Klimatechni-
kerinnen auch Elektriker/Elektrikerinnen und Schlosser/Schlosserinnen für
einen viermonatigen Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan und
Kosovo für 2008 gesucht. In der Ausschreibung heißt es, dass auch ein wieder-
holter Einsatz möglich sei und neben dem Wehrsold ein steuerfreier Auslands-
verwendungszuschlag für den Einsatz gezahlt werde. Außerdem wird darauf
hingewiesen, dass die Auslandsverwendungszulage nicht als Einkommen zu
berücksichtigen und darüber hinaus grundsätzlich zu prüfen sei, „inwieweit für
die Dauer der Wehrübung ggf. Anspruch auf weitere vorrangige Leistungen
nach dem USG (Unterhaltssicherungsgesetz) bestehen, die zum Wegfall der
Hilfebedürftigkeit führen“.
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Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

Die laufenden Einsätze der Bundeswehr im Ausland erfordern Kontingente, in
denen auf die jeweiligen Rahmenbedingungen abgestimmte Fähigkeiten in der
zur Erfüllung des Auftrages notwendigen Professionalität abgebildet sein müs-
sen. Engagierte Reservistinnen und Reservisten tragen dabei zur Erfüllung und
Ergänzung des gesamten Fähigkeitsprofils der Bundeswehr bei. Bei Bedarf be-
schreiten die zuständigen Dienststellen alle geeigneten Wege, um qualifiziertes
und geeignetes Personal für Auslandseinsätze zu gewinnen.

1. Wie viele der aktiven Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben bis-
her an einem Auslandseinsatz der Bundeswehr teilgenommen, und wie
viele waren noch nicht im Auslandseinsatz (bitte aufgeschlüsselt nach Häu-
figkeit, Teilstreitkraft, Tätigkeitsbereichen und Dienstgradgruppen)?

Von den derzeit aktiven Soldatinnen und Soldaten haben gemäß der statistischen
Erfassung bisher 56 829 an Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilgenommen.
Diese teilen sich auf in:

Hinsichtlich der Aufschlüsselung nach Teilstreitkraft, Truppengattung und
Dienstgradgruppen wird auf Anlage 1 verwiesen.

191 538 Soldatinnen und Soldaten haben gemäß der statistischen Erfassung bis-
her an keinem Auslandseinsatz teilgenommen. Diese teilen sich auf in:

Hinsichtlich der Aufschlüsselung nach Teilstreitkraft, Truppengattung und
Dienstgradgruppen wird auf Anlage 2 verwiesen.

2. Wie viele der aktiven Soldaten und Soldatinnen waren bereits in mehr als
vier Auslandseinsätzen eingesetzt (bitte aufgeschlüsselt nach Einsatzort,
Teilstreitkraft, Tätigkeitsbereichen und Dienstgradgruppen)?

Von den derzeit aktiven Soldatinnen und Soldaten haben gemäß der statistischen
Erfassung 2 236 an mehr als vier Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilgenom-
men. Diese teilen sich nach Teilstreitkraft und Dienstgradgruppen wie folgt auf:

Offiziere Unteroffiziere Mannschaften

12 280 36 912 7 637

Offiziere Unteroffiziere Mannschaften

25 197 79 776 86 565

Zahl der
Einsätze

Teilstreitkraft

Heer Luftwaffe Marine

Offiziere
Unter-

offiziere
Mann-

schaften Offiziere
Unter-

offiziere
Mann-

schaften Offiziere
Unter-

offiziere
Mann-

schaften

5 170 440 4 106 197 8 18 13 1

6 120 198 2 85 137 2 4 4 –

7 57 82 – 40 90 4 4 1 –

8 43 61 1 35 42 1 1 – –

9 17 34 – 30 21 4 1 – –

10 5 13 – 22 21 1 1 – –

11 6 10 – 11 3 – – – –

12 4 5 – 13 6 – – – –

13 2 2 – 5 – – – – –
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Hinsichtlich der Aufschlüsselung nach Truppengattungen wird auf Anlage 1
verwiesen. Die Anlage 1 enthält auch Informationen über die Anzahl der Solda-
tinnen und Soldaten, die weniger als fünfmal an einem Einsatz teilgenommen
haben.

Die derzeit im Personalwirtschaftssystem gespeicherten Informationen lassen
keine belastbaren Aussagen zu der Frage zu, an welchen Einsatzorten mehrfach
verwendete Soldatinnen und Soldaten wie oft stationiert waren. Aus den erfass-
ten Personaldaten können Einsatzorte, an denen mehrfach eingesetzte Soldatin-
nen und Soldaten verwendet wurden, nur teilweise ermittelt werden. Eine voll-
zählige Nacherfassung aller vorherigen individuellen Einsatzorte wurde nicht
durchgeführt.

3. Wie viele der derzeitigen Zivilbeschäftigten der Bundeswehr haben bisher
an einem Auslandseinsatz der Bundeswehr teilgenommen, und wie viele
waren noch nicht im Auslandseinsatz (bitte aufgeschlüsselt nach Häufig-
keit, Tätigkeitsbereichen und Status)?

Derzeit sind bei der Bundeswehr 108 490 zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beschäftigt. Hiervon haben bisher 2 276 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilgenommen. Von den 2 276 Beschäftig-
ten mit Einsatzerfahrung haben/hat

1 247 Beschäftigte an einem Einsatz,

521 Beschäftigte an zwei Einsätzen,

267 Beschäftigte an drei Einsätzen,

105 Beschäftigte an vier Einsätzen,

57 Beschäftigte an fünf Einsätzen,

37 Beschäftigte an sechs Einsätzen,

20 Beschäftigte an sieben Einsätzen,

12 Beschäftigte an acht Einsätzen,

5 Beschäftigte an neun Einsätzen,

1 Beschäftigter an zehn Einsätzen,

2 Beschäftigte an elf Einsätzen,

1 Beschäftigter an zwölf Einsätzen,

1 Beschäftigter an vierzehn Einsätzen

teilgenommen.

14 – 2 – 5 2 – – – –

15 1 – – 6 1 – 1 – –

16 1 – – 2 1 – – – –

17 – – – 1 – – – – –

18 – – – 1 1 – 1 – –

19 – – – 2 – – – – –

Zahl der
Einsätze

Teilstreitkraft

Heer Luftwaffe Marine

Offiziere
Unter-

offiziere
Mann-

schaften Offiziere
Unter-

offiziere
Mann-

schaften Offiziere
Unter-

offiziere
Mann-

schaften
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Von den 2 276 Beschäftigten haben

– 930 Beschäftigte Aufgaben der Streitkräfte (z. B. Brandschutzpersonal,
Diensthundeführer, Personal des Geo-Informationsdienstes),

– 1 346 Beschäftigte Aufgaben der Territorialen Wehrverwaltung (z. B. Be-
schaffungswesen, Liegenschaftsverwaltung, Personalwesen) und der Rechts-
pflege (Rechtsberater) wahrgenommen.

Von den 2 276 Beschäftigten sind

– 1 561 Beamte und

– 715 Arbeitnehmer.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur wehrdienst- und auslandsverwendungs-
fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Auslandseinsätzen teilnehmen kön-
nen.

4. Welche konkreten Maßnahmen und Veranstaltungen bietet die Bundeswehr
in den Arbeitsagenturen und Jobcentern an, um Arbeitsuchende für die
Bundeswehr zu gewinnen?

Der Bundeswehr steht als Arbeitgeber die gesamte Palette des Dienstleistungs-
angebotes der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Verfügung. Die Zusammen-
arbeit bezieht sich im Wesentlichen auf Informationsveranstaltungen und die
Personalgewinnung.

Zu besetzende Stellen werden den Agenturen für Arbeit von den lokalen Ein-
richtungen der Bundeswehr gemeldet. Die Agenturen für Arbeit stellen sicher,
dass die Stellenangebote unverzüglich erfasst werden und der Vermittlungspro-
zess eingeleitet wird. Geeignete Bewerber werden kontaktiert, bei Eignung und
Neigung des Arbeitsuchenden wird ein Vermittlungsvorschlag unterbreitet. Er-
gänzend zum Beratungs- und Serviceangebot der BA findet im Rahmen der per-
sonalwerblichen Präsentation der militärischen Karrieremöglichkeiten im Rah-
men eines freiwilligen Dienstverhältnisses als Soldatin oder Soldat auf Zeit
(Rechtsgrundlage Soldatengesetz) eine enge Zusammenarbeit mit der BA statt.
Diese Zusammenarbeit umfasst die Personalwerbung sowie die Berufsförde-
rung innerhalb der Bundeswehr. Die durch die BA bereitgestellten Print- und
Onlinemedien werden zur Darstellung des Arbeitgebers Bundeswehr genutzt. In
erster Linie sind hier das Onlinemedium „BerufeNet“ sowie das Printmedium
„Studien und Berufswahl“ zu nennen. Je nach regionalen Gegebenheiten werden
zu besetzende Dienstposten zudem partiell in elektronischen Medien der BA
ausgeschrieben. Ergänzend nimmt die Wehrdienstberatung der Bundeswehr an
berufskundlichen Informationsveranstaltungen der BA als „Arbeitgeber“ teil
und nutzt Liegenschaften der BA zur Durchführung von Vortragsveranstaltun-
gen und individuellen Beratungsgesprächen.

Im Rahmen ihrer dezentralen Verantwortung entscheiden die Agenturen für Ar-
beit, ob sie Informationsveranstaltungen unterstützen, die speziell Reservistin-
nen und Reservisten als Bewerber ansprechen. Diese können zur Wahrnehmung
von Aufgaben in Auslandskontingenten allerdings nur berücksichtigt werden,
wenn sie wehrdienstfähig sind und sich bereit erklären, im Soldatenstatus an
Einsätzen der Bundeswehr teilzunehmen.

Darüber hinaus wurden seitens der Bundeswehr insbesondere für die Berufs-
gruppen Hoch-/Tiefbauingenieure, Elektro- /Maschinenbauingenieure und Bau-
zeichner eigene Stellenanzeigen in den VDI-Nachrichten – einer Fachzeitschrift
für Fachkräfte des Bauwesens – und im Internet (Online-Stellenmarkt) geschal-
tet. Diese führten zu zahlreichen Bewerbungen.
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5. Inwieweit ist die Teilnahme an diesen Veranstaltungen und Maßnahmen für
die Arbeitsuchenden „freiwillig“?

Wenn nein, warum nicht?

Die Verpflichtung zur Teilnahme an Veranstaltungen und Maßnahmen der Ar-
beitsagenturen richtet sich nach der Art der angebotenen Stelle und dem Status
(arbeitslos oder arbeitssuchend) des Bewerbers.

Da die Pflicht zur Annahme von Arbeitsangeboten für arbeitslos gemeldete Per-
sonen im Falle der Bundeswehr nur besteht, soweit es sich um zivile Stellen mit
Arbeitsort in Deutschland (Geltungsbereich SGB III/SGB II) handelt, können
Arbeitslose auch nur zur Teilnahme an solchen Veranstaltungen aufgefordert
werden, in denen solche Stellenangebote angeboten werden. Sollte ein mit Be-
lehrung über die Rechtsfolgen Eingeladener die Teilnahme verweigern, ohne
hierfür einen wichtigen Grund zu haben, können leistungsrechtliche Kon-
sequenzen eintreten. Sofern es um ein freiwilliges Dienstverhältnis als Soldat
der Bundeswehr geht, ist die Annahme des Arbeitsangebots wegen Artikel 4
Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes freiwillig, so dass auch die Teilnahme an ent-
sprechenden Veranstaltungen freiwillig ist. Seitens der Bundeswehr besteht
keine Verpflichtung zur Teilnahme.

6. Welche Folgen hat die Nichtteilnahme an einer Veranstaltung oder Maß-
nahme für grundsätzlich geeignete Arbeitsuchende?

Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen.

7. Nach welchen Kriterien wählt die Bundeswehr die Veranstaltungs- und
Werbungsorte aus?

Grundlegende Kriterien für die Durchführung und damit auch für die Ortswahl
personalwerblicher Maßnahmen für freiwillige Dienstverhältnisse als Soldatin
bzw. Soldat auf Zeit auf Grundlage des Soldatengesetzes sind der Personalbe-
darf der Bundeswehr, die Erwartungen und Präferenzen der Zielgruppen sowie
die Bewertung personalwerblicher Strategien ziviler Mitbewerber. Weitere ent-
scheidungsrelevante Kriterien sind die Verfügbarkeit adäquater Informations-
und Beratungskompetenz, die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel sowie die zu erwartende Zielgruppenpräsenz vor
Ort.

8. Wie gestalten sich Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen
Arbeitsagentur, Jobcenter und Bundeswehr bei der Anwerbung von Arbeit-
suchenden?

Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen der Bundeswehr
und der BA werden beiderseits als professionell und gut bewertet.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

9. Seit wann, wie oft und in welchem Stellenumfang hat die Bundeswehr über
welche Arbeitsagenturen freiwillige Wehrübungen im Ausland für ehe-
malige Soldaten und Soldatinnen ausgeschrieben?

Die Wehrbereichsverwaltung (WBV) West hat im Jahr 2005 Kontakt mit der BA
zur Gewinnung von 6 Dienstposten Feldkoch im Einsatzgebiet Afghanistan auf-
genommen. Eine Vermittlung erfolgte nicht. Aus diesem Grund wurde dieser
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sehr zeit- und arbeitsaufwändige Weg nicht weiter verfolgt. Darüber hinaus hat
die WBV Nord im Jahr 2007 die Möglichkeit der Gewinnung von Personal aus-
schließlich für den technischen Bereich über die BA in Erwägung gezogen und
mit der Arbeitsagentur Hannover besprochen. Als Ergebnis dieser Besprechun-
gen wurde ein Schreiben mit der Überschrift „Die Chance! Wehrübungen für
Facharbeiter/innen“ entwickelt, welches durch die Agentur für Arbeit an inter-
essierte und qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ausgegeben werden
sollte. Auf die Durchführung dieser Maßnahme wurde jedoch wegen sich ab-
zeichnender geringer Erfolgsaussichten verzichtet.

Weitere Daten stehen nicht zur Verfügung, da auch in den Fachverfahren der BA
keine Informationen vorgehalten werden, die Aufschluss darüber geben, ob ar-
beitsuchende Personen Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr sind.
Ebenso ist es nicht möglich, die Stellenangebote der Bundeswehr dahingehend
zu unterscheiden, ob es sich um Wehrübungen oder im Grundbetrieb dauerhaft
zu besetzende Stellen handelt.

10. Wie viele Reservistinnen und Reservisten hat die Bundeswehr bisher über
die Arbeitsagenturen für eine Wehrübung in einem Auslandseinsatz der
Bundeswehr rekrutiert?

Keine

11. Wie bewertet die Bundesregierung dieses oder ähnliches Vorgehen der
Wehrbereichsverwaltungen, arbeitsuchende ehemalige Soldaten und Sol-
datinnen über die Arbeitsagenturen für Wehrübungen in Auslandseinsät-
zen der Bundeswehr zu gewinnen?

Allgemein ist zu bemerken, dass die Wehrbereichsverwaltungen nur für die Ge-
winnung von Personal für zivile Einsatzaufgaben zuständig sind. Hierbei kann
es sich um externes Personal oder um Zivilbeschäftigte innerhalb der Bundes-
wehr handeln. Für die Aufgabenerfüllung der Bundeswehrverwaltung in den
Einsatzkontingenten der Bundeswehr steht allerdings nur begrenzt gesundheit-
lich geeignetes, wehrdienstfähiges eigenes Personal zur Verfügung. Auch steht
in manchen Verwendungsbereichen nicht genügend eigenes Personal bereit. Vor
diesem Hintergrund werden auch weiterhin alle geeigneten Wege beschritten,
qualifiziertes Personal für Auslandseinsätze der Bundeswehr zu gewinnen.

12. Wie hoch ist der Bedarf an Reservisten und Reservistinnen für Auslands-
einsätze der Bundeswehr insgesamt, und für welche konkreten Aufgaben-
und Tätigkeitsbereiche in Auslandseinsätzen der Bundeswehr werden
Reservistinnen und Reservisten mit welchen Qualifikationen gesucht?

Ein vorab festgelegter Anteil im Sinne einer übergeordneten Sollvorgabe exis-
tiert grundsätzlich nicht. Bedarf ergibt sich in quantitativer wie qualitativer Hin-
sicht dann, wenn in einzelnen Bereichen kein oder nicht ausreichend aktives
Personal zur Verfügung steht.

In den laufenden Einsätzen sind etwa 7 Prozent aller Stellen mit Reservistinnen
und Reservisten besetzt. Davon entfallen etwa 44 Prozent auf ziviles Personal
der Bundeswehr und 56 Prozent auf sonstige Reservistinnen und Reservisten.
Dies entspricht dem Bedarf. Eine geringe Verschiebung der Anteile ist je nach
Einsatzauftrag zwischen den Einsatzkontingenten möglich.
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Reservistinnen und Reservisten werden überwiegend in den Aufgaben- und Tä-
tigkeitsbereichen eingesetzt, für die im Bereich der Soldatinnen und Soldaten
die dafür geforderten Qualifikationen nicht abgebildet sind:

– Einsatzwehrverwaltungsstellen (Aufgaben der Bundeswehrverwaltung),

– Truppenpsychologie,

– Rechtsberatung,

– Interkulturelle Einsatzberatung,

– Feldpost.

Darüber hinaus werden Reservistinnen und Reservisten vorrangig in den so-
genannten Mangelfachtätigkeiten eingesetzt, d. h. in Aufgaben- und Tätigkeits-
bereichen der Streitkräfte, für die Soldatinnen und Soldaten mit der entsprechen-
den Qualifikation nicht in dem Umfang zur Verfügung stehen, um die in den Ein-
satzkontingenten ausgeplanten Dienstposten durchgängig besetzen zu können.
Dazu gehört insbesondere Personal mit militärischen Qualifikationen in den Be-
reichen Ingenieurwesen, Sanitätsdienst, Brandschutz, Meteorologie/Geo-Infor-
mationsdienst sowie Zahlstellenwesen.

13. Wie viele Reservisten und Reservistinnen leisteten in den vergangenen
zehn Jahren im Rahmen der deutschen Einsatzkontingente eine Wehr-
übung (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr, Einsatzort, Anzahl, Tätigkeits- und
Verwendungsbereich sowie Dienstgradgruppe)?

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Reservistin-
nen und Reservisten, die in den letzten zehn Jahren an einer besonderen Aus-
landsverwendung teilgenommen haben:

Zu den Einsatzgebieten (Jahre 1997 bis 2006) wird auf Anlage 3 verwiesen.

Der Einsatz von Reservistinnen und Reservisten deckt grundsätzlich das ge-
samte Spektrum der Tätigkeits- und Verwendungsbereiche in der Bundeswehr
ab. Insbesondere werden aber die in der Antwort zu Frage 12 genannten Berei-
che mit Reservistinnen und Reservisten besetzt.

Jahr Offiziere Unteroffiziere m. P. Unteroffiziere o. P. Mannschaften Gesamt

1997 72 36 23 45 176

1998 61 34 22 38 155

1999 96 116 89 296 597

2000 92 99 69 254 514

2001 72 60 32 59 223

2002 112 107 49 103 371

2003 119 135 56 100 410

2004 159 149 66 104 478

2005 185 175 80 124 564

2006 168 198 111 264 741

Gesamt 1 136 1 109 597 1 387 4 229
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14. Wie hoch ist die Anzahl der Reservisten und Reservistinnen, die zum Zeit-
punkt der Einberufung zur Wehrübung in einem Auslandseinsatz arbeit-
suchend waren (bitte aufgeschlüsselt für den Zeitraum von 2000 bis 2007)?

Zur Wahrnehmung von Aufgaben der Territorialen Wehrverwaltung wurden wie
folgt Arbeitssuchende zur freiwilligen Teilnahme an einer Besonderen Auslands-
verwendung einberufen:

Eine entsprechende Statistik über die Einberufung von Arbeitsuchenden für die
Wahrnehmung von Aufgaben der Streitkräfte in besonderen Auslandsverwen-
dungen existiert nicht. Hierüber sind keine Angaben möglich.

15. Wie viele Reservisten und Reservistinnen haben in welchen Tätigkeits-
und Verwendungsbereichen bereits mehr als einmal an einem Auslands-
einsatz der Bundeswehr teilgenommen?

Gibt es sogenannte „Dauerwehrübende“, die bereits häufiger an Auslands-
einsätzen der Bundeswehr teilgenommen haben, und wenn ja, wie viele
und in welchen Aufgaben- und Tätigkeitsbereichen?

Folgende Tabelle beschreibt die Häufigkeit des Einsatzes einzelner Reservistin-
nen/Reservisten in besonderen Auslandsverwendungen (drei und mehr Ein-
sätze):

Wegen der Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche wird auf die Antworten zu den
Fragen 12 und 13, zum Thema „Dauerwehrübende“ wird auf die Antwort zu
Frage 16 verwiesen.

16. Gibt es für Reservistinnen und Reservisten, die Interesse an einer mehr-
maligen Auslandsverwendung haben, eine sogenannte Karenzzeit zwi-
schen den Einsätzen?

Wenn ja, von welcher Dauer und wird diese immer eingehalten?

Wenn nein, warum wird diese nicht eingehalten?

Gemäß der Zentralen Dienstvorschrift 20/3 (Grundsatz- und Einzelanweisungen
für die militärische Personalführung von Reservistinnen und Reservisten der
Bundeswehr) dürfen Reservistinnen und Reservisten zu einer erneuten besonde-
ren Auslandsverwendung grundsätzlich erst nach einem Zeitraum wieder einbe-
rufen werden, der mindestens von gleicher Dauer ist, wie die vorangegangene

Jahr 2000 Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 Jahr 2004 Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007

0 0 1 13 23 29 40 45

Anzahl
der Einsätze

Offiziere
Unteroffiziere

m. P.
Unteroffiziere

o. P.
Mannschaften Gesamt

3 221 308 65 71 665

4 113 122 31 29 295

5 45 66 16 12 139

6 42 36 15 5 98

7 17 15 4 4 40

8 8 9 4 3 24

9 8 2 1 1 12

10 2 2 1 0 5

Gesamt 456 560 137 125 1 278
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besondere Auslandsverwendung. Abweichungen von diesem Grundsatz kom-
men in Einzelfällen dann in Betracht, wenn ein unabweisbarer dienstlicher Be-
darf für eine besondere Auslandsverwendung innerhalb dieser Karenzzeit vor-
liegt und die Reservistin oder der Reservist hiermit einverstanden ist. Entspre-
chende Anträge werden – basierend auf diesen Kriterien – regelmäßig nach den
Umständen des Einzelfalles bewertet und entschieden.

17. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung – beispielsweise durch
bundeswehrinterne Befragungen – über die Motivation von ehemaligen
Soldatinnen und Soldaten an einem Auslandseinsatz der Bundeswehr als
freiwillig Wehrübende/r teilzunehmen?

Die Bundesregierung verfügt über keine – nach wissenschaftlichen Methoden
gewonnenen – Erkenntnisse zu Motivationsgründen ehemaliger Soldatinnen
und Soldaten, an einer besonderen Auslandsverwendung teilzunehmen.

18. Wie und nach welchen Kriterien wird die Personalauswahl von Reservis-
ten und Reservistinnen für einen Einsatz der Bundeswehr im Ausland ge-
troffen?

Der Personalbedarf für das jeweilige Einsatzkontingent wird in Form von
Dienstpostenlisten (DPL) durch das Einsatzführungskommando der Bundes-
wehr in enger Abstimmung mit den Führungskommandos der militärischen Or-
ganisationsbereiche sowie dem Einsatzführungszentrum des Bundesamtes für
Wehrverwaltung für den Verwaltungsanteil auf der Grundlage eines fähigkeits-
basierten Kräftedispositivs formuliert. Zu jedem Dienstposten (DP) sind in den
DPL die geforderten Qualifikationen (u. a. Dienstgrad, Fachtätigkeit, Fremd-
sprachenkenntnisse, Sicherheitsüberprüfung) festgelegt. Die Anforderungen zur
Besetzung der DP bei einer besonderen Auslandsverwendung unterscheiden
sich dabei für Reservistinnen und Reservisten nur insoweit von den Vorgaben
für aktive Soldatinnen und Soldaten, als für Angehörige der Reserve die Teil-
nahme an besonderen Auslandsverwendungen ausschließlich aufgrund erklärter
freiwilliger Bereitschaft möglich ist. Die Auswahl der Reservistinnen und Re-
servisten erfolgt nach Auswertung der Personalunterlagen unter dem Gesichts-
punkt von Eignung, Leistung und Befähigung für die vorgesehene Verwendung
im Einsatz. Durch die Einbeziehung der personalbearbeitenden Stellen der
Streitkräfte und der Territorialen Wehrverwaltung können der Bedarf an Reser-
vistinnen und Reservisten verfolgt und ggf. gezielte Personalmaßnahmen recht-
zeitig und perspektivisch initiiert werden.

19. Welche Erkenntnisse hat die Bundeswehr über Erfahrungen mit Reser-
visten und Reservistinnen in Auslandseinsätzen der Bundeswehr?

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Auswahl der Reservistinnen/Reservis-
ten für die Teilnahme an einer besonderen Auslandsverwendung im Rahmen der
Einsätze der Bundeswehr zufriedenstellend ist. Um die Personalauswahl zu op-
timieren sowie die erforderliche Qualitätssicherung gewährleisten zu können,
werden in Abstimmung mit den zuständigen Stellen entsprechende Maßnahmen
und Verfahren erörtert. Damit soll vermieden werden, dass Reservistinnen/Re-
servisten

– an Auslandseinsätzen teilnehmen, ohne die dafür geforderten Qualifikatio-
nen aufzuweisen,

– in (zu) kurzer Abfolge mehrfach an Auslandseinsätzen teilnehmen und
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– einen (zu) hohen Anteil am Gesamtumfang der Einsatzkontingente/einzelner
Truppenteile stellen (außer in begründeten Ausnahmefällen, wie z. B. den
Einsatzwehrverwaltungsstellen).

20. a) In welcher Form und in welchem Umfang werden Reservisten und
Reservistinnen auf ihren jeweiligen Einsatz im Ausland vorbereitet?

Um eine solide praxisnahe und realitätsbezogene Ausbildung zu gewährleisten,
wurde das Konzept „Einsatzvorbereitende Ausbildung für Konfliktverhütung
und Krisenbewältigung“ (EAKK) entwickelt. Ziel des Konzeptes ist es, allen
Soldatinnen und Soldaten einschließlich der Reservistinnen und Reservisten
eine einheitliche Grundbefähigung für Aufgaben in friedensstabilisierenden
Einsätzen zu vermitteln. Wesentliche Erkenntnisse aus bisherigen Einsätzen, die
sich in den Ausbildungsinhalten des Konzeptes widerspiegeln, sind unter ande-
rem die Vorbereitung für Aufgaben zur „Kontrolle einer gewaltbereiten Men-
schenmenge“, im militärischen Sprachgebrauch als „Crowd and Riot Control“
(CRC) bezeichnet, aber auch die Befassung mit „Geiselnahme/-haft“ und der
Themenkomplex „Interkulturelle Kompetenz“.

Darüber hinaus werden Reservistinnen und Reservisten in weiteren Lehrgängen
(bis zu 2 Wochen) im VN-Ausbildungszentrum der Bundeswehr oder auf spe-
zialisierten Lehrgängen komprimiert ausgebildet und ihnen damit die Grund-
lagen und Voraussetzungen gegeben, später an die Zusatzausbildung EAKK
anzuknüpfen. Schwerpunkte dabei sind aktuelle Ausbildung Helfer im Sanitäts-
dienst (SanDst), Beherrschung der Waffe, Verhalten unter Bedrohung durch Im-
provised Explosive Device, Beherrschung der Rules of Engagement für das be-
treffende Einsatzland sowie aktuelle Landeskundeausbildung.

Außerdem nehmen Ungediente vor Beginn der kontingentbezogenen Ausbil-
dung an einer Allgemeinen Soldatischen Ausbildung teil.

b) Wie wird sichergestellt, dass Reservisten und Reservistinnen nach der
Rückkehr aus dem Einsatzland an Reintegrations- und Betreuungs-
maßnahmen der Bundeswehr teilnehmen können, und wie hoch ist im
Vergleich mit den aktiven Soldatinnen und Soldaten die Anzahl derje-
nigen Reservisten und Reservistinnen, die diese Angebote wahrneh-
men?

Grundsätzlich gelten für Reservistinnen und Reservisten die gleichen Rege-
lungen für einsatznachbereitende Maßnahmen wie für aktive Soldatinnen und
Soldaten. Die Verantwortung für die Planung, Organisation und Durchführung
von Einsatznachbereitungsseminaren (ehemals Reintegrationsseminare) liegt
bei den festgelegten Leitdivisionen. Reservistinnen und Reservisten wird die
Teilnahme an Einsatznachbereitungsseminaren ermöglicht. Eine Aussage zum
zahlenmäßigen Verhältnis, wie viele aktive Soldatinnen und Soldaten bzw. wie
viele Reservistinnen und Reservisten an einsatznachbereitenden Maßnahmen
teilnehmen, ist nicht möglich.

c) Welche Leistungen und Entschädigungen erhalten Reservisten und
Reservistinnen bei einer Wehrdienstbeschädigung während ihrer
Wehrübung im Auslandseinsatz?

Sind dabei Reservisten und Reservistinnen den aktiven Soldaten und
Soldatinnen gleichgestellt, und wenn nein, warum nicht?

Reservistinnen und Reservisten, die während ihres Auslandseinsatzes eine ge-
sundheitliche Schädigung erleiden, erhalten Beschädigten- und ggf. Einsatz-
versorgung nach den Vorschriften des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG).
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Hinsichtlich der Beschädigtenversorgung sind Reservistinnen und Reservisten
den wehrdienstbeschädigten Soldatinnen und Soldaten (BS, SaZ) gleichgestellt.
Art und Umfang dieser Leistungen richten sich im Wesentlichen nach den ent-
sprechend anzuwendenden Bestimmungen des Bundesversorgungsgesetzes.
Neben den Leistungen aus der Beschädigtenversorgung besteht ggf. Anspruch
auf Leistungen aus der Einsatzversorgung. Art und Umfang dieser Leistungen
richten sich nach den Bestimmungen des SVG, die auch für Soldatinnen und
Soldaten auf Zeit gelten.

21. Wie viele Reservistinnen und Reservisten sind in einem Auslandseinsatz
der Bundeswehr zu Tode gekommen und wie viele sind verletzt worden?

In den Auslandseinsätzen der Bundeswehr sind bisher 7 Reservisten zu Tode
gekommen. Bei der Erfassung der Zahl der verletzten Soldatinnen und Soldaten
erfolgt keine Differenzierung zwischen aktiven Soldatinnen/Soldaten und Re-
servistinnen/Reservisten. Eine Aussage zur Anzahl der verletzten Reservistin-
nen und Reservisten ist daher nicht möglich.

22. Wie viele Reservistinnen und Reservisten, die an einem Auslandseinsatz
teilgenommen haben, leiden nach Kenntnis der Bundesregierung unter
Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und wie werden diese
behandelt?

Eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) tritt typischerweise erst mit
einer Latenzzeit von mehreren Wochen bis Monaten nach dem belastenden Er-
eignis auf.

Reservistinnen und Reservisten sowie ehemalige Soldatinnen und Soldaten,
welche nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst an einer PTBS erkranken,
unterliegen nicht mehr der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung und
werden daher auch nicht seitens des Sanitätsdienstes der Bundeswehr behandelt
und somit auch nicht statistisch erfasst.

PTBS-Erkrankungen bei diesen Personengruppen werden der Bundeswehr erst
dann bekannt, wenn ein Antrag auf Anerkennung einer Wehrdienstbeschädi-
gung gestellt wird. Eine gesonderte Statistik über Reservistinnen und Reservis-
ten, die an einem Auslandseinsatz teilgenommen haben und unter PTBS leiden,
wird nicht geführt.

An PTBS erkrankte Reservistinnen und Reservisten werden entweder ambulant
bei niedergelassenen Ärzten/Psychotherapeuten oder stationär in psychiatrisch-
psychotherapeutischen bzw. psychosomatischen zivilen Kliniken behandelt.
Auf Wunsch können sich Reservistinnen und Reservisten auch stationär in den
entsprechenden Abteilungen der Bundeswehrkrankenhäuser als Zivilpatient be-
handeln lassen. Ist die PTBS als Folge einer Wehrdienstbeschädigung anerkannt
worden, übernimmt das für den Wohnort zuständige Versorgungsamt die Heil-
behandlung.

Die Behandlung besteht in erster Linie aus einer Psychotherapie, bei der trauma-
adaptierte Verfahren im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplans eingesetzt wer-
den. Sie kann durch medikamentöse Behandlung unterstützt werden.
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